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DER DIGITALBONUS 

  unterstützt kleine Unternehmen, sich für die 
Herausforderungen der digitalen Welt zu rüsten,

  ermöglicht kleinen Unternehmen, ihre Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen zu digitalisieren 
und die IT-Sicherheit zu ver bessern,

  setzt mit KI-Anwendungen und Robotik seit 
2024 neue Förderschwerpunkte. 

http://www.digitalbonus.bayern


wer
BEKOMMT DIE FÖRDERUNG?



Antragsberechtigt sind kleine  Unternehmen der  
gewerblichen Wirtschaft * mit  einer Betriebsstätte 
in Bayern, in der die geförderte Maßnahme auch 
zum Einsatz kommt. 

Auch Freie Berufe sind in gewerblicher Rechtsform 
förderfähig.

Ob Ihr Unternehmen ein kleines Unternehmen ist, 
hängt von der Mitarbeiterzahl und dem Jahresum-
satz oder der Bilanzsumme ab:

Kleine 
Unternehmen

* Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 GewStG 

Mitarbeiter < 50

Jahresumsatz  10 Mio. Euro

Bilanzsumme  10 Mio. Euro



wofür
BEKOMME ICH DIE FÖRDERUNG?



DER DIGITALBONUS UNTERSTÜTZT 

  Entwicklung, Einführung oder Verbesserung  
von Produkten, Prozessen und Dienstleistun-
gen durch Informations- und Kommunikations-
technologie sowie Migration und Portierung 
von IT-Systemen und IT-Anwendungen im Un-
ternehmen

  Einführung oder Verbesserung der IT-Sicherheit 
im Unternehmen  

Gefördert werden Ausgaben für Leistungen exter-
ner Anbieter und die zur Umsetzung der Maßnahme 
notwendige IKT-Software, im Bereich Robotik und 
IT-Sicherheit Soft- und Hardware.



wie viel
 FÖRDERUNG KANN ICH ERHALTEN?



bis zu

7.500 €

bis zu

30.000 €

DIGITALBONUS STANDARD 

Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen und 
IT-Sicherheit 

DIGITALBONUS PLUS 

Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen mit  
besonderem Innovationsgehalt

oder



wie
KOMME ICH ZUR FÖRDERUNG?



Die Bezirksregierung ist Ihr Ansprechpartner für 
den Digitalbonus.

  Ihre Förderung beantragen Sie online unter: 
www.digitalbonus.bayern/antragstellung/ 
Dort finden Sie auch nähere Hinweise zum 
Verfahren.

  Den Förderantrag können Sie ab Mai 2025 
ausschließlich digital über Ihr Elster-Unter-
nehmenskonto stellen – schnell, sicher, pa-
pierlos.

  Nachdem Sie die Eingangsbestätigung per 
 E-Mail erhalten haben, dürfen Sie mit dem 
Projekt auf eigenes Risiko beginnen und Ver-
träge abschließen.
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http://www.digitalbonus.bayern/antragstellung/
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